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Öffentliche Zustellung eines Bußgeldbescheides 

 
Der gegen Georgi Angelov Georgiev, Klöttschen 
25, 45468 Mülheim an der Ruhr, unter dem 
Aktenzeichen 32-32.4.000707279/29 am 05.03. 
2013 erlassene Bußgeldbescheid konnte nicht 
zugestellt werden, da derzeitige Aufenthaltsort 
des Empfängers nicht zu ermitteln und eine Zu-
stellung an einen Vertreter oder Zustellungsbe-
vollmächtigten nicht möglich ist. 
 
Der Bußgeldbescheid vom 05.03.2013 wird hier-
mit nach § 10 des Verwaltungszustellungs-
gesetzes für das Land Nordrhein-Westfalen (LZG 
NRW) öffentlich zugestellt. 
 
Der Bußgeldbescheid gilt als zugestellt, wenn seit 
dem Tag der Bekanntmachung beziehungsweise 
seit der Veröffentlichung der Benachrichtigung 
zwei Wochen vergangen sind (§ 10 Abs. 2 letzter 
Satz LZG NRW). Nach Zustellung kann innerhalb 
von zwei Wochen Einspruch erhoben werden. 
Es werden damit Fristen in Gang gesetzt, nach 
deren Ablauf Rechtsverluste drohen können. 
 
Der Bußgeldbescheid kann von dem Betroffenen 
bei der Oberbürgermeisterin der Stadt Mülheim 
an der Ruhr, Ordnungsamt (Bußgeldstelle), Am 
Rathaus 1, Zimmer C.233, eingesehen werden. 
 
 Mülheim an der Ruhr, den 18.03.2013 
 
 Die Oberbürgermeisterin 
 I. A. 
 
 B e c k e r  
 
 
 

Öffentliche Zustellung eines Bußgeldbescheides 
 
Der gegen Christoph aus dem Bruch, 
Brucknerstr. 13, 45478 Mülheim an der Ruhr, 
unter dem Aktenzeichen 32-32.4.006117696/6 
am 05.03. 2013 erlassene Bußgeldbescheid 
konnte nicht zugestellt werden, da derzeitige 
Aufenthaltsort des Empfängers nicht zu ermitteln 
und eine Zustellung an einen Vertreter oder Zu-
stellungsbevollmächtigten nicht möglich ist. 
 
Der Bußgeldbescheid vom 05.03.2013 wird hier-
mit nach § 10 des Verwaltungszustellungs-
gesetzes für das Land Nordrhein-Westfalen (LZG 
NRW) öffentlich zugestellt. 
 
Der Bußgeldbescheid gilt als zugestellt, wenn seit 
dem Tag der Bekanntmachung beziehungsweise 
seit der Veröffentlichung der Benachrichtigung 
zwei Wochen vergangen sind (§ 10 Abs. 2 letzter 
Satz LZG NRW). Nach Zustellung kann innerhalb 
von zwei Wochen Einspruch erhoben werden. 
Es werden damit Fristen in Gang gesetzt, nach 
deren Ablauf Rechtsverluste drohen können. 
 
Der Bußgeldbescheid kann von dem Betroffenen 
bei der Oberbürgermeisterin der Stadt Mülheim 
an der Ruhr, Ordnungsamt (Bußgeldstelle), Am 
Rathaus 1, Zimmer C.208, eingesehen werden. 
 
 Mülheim an der Ruhr, den 18.03.2013 
 
 Die Oberbürgermeisterin 
 I. A. 
 
 L a d e m a c h e r  
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Öffentliche Zustellung eines Gebührenbescheides 
 

Der gegen Marvin Bernd Binsbergen, Heidestr. 
110, 45476 Mülheim an der Ruhr, unter Akten-
zeichen 33.1.02 / MH-MB1610 am 14.03.2013 
erlassene Gebührenbescheid kann nicht zu-
gestellt werden, weil der Betroffene von Amts 
wegen abgemeldet ist. 
 
Der Gebührenbescheid wird hiermit gemäß § 1 
Landeszustellungsgesetz (LZG NRW) in Ver-
bindung mit § 10 LZG NRW öffentlich zugestellt. 
Es werden damit Fristen in Gang gesetzt, nach 
deren Ablauf Rechtsverluste drohen können. Der 
Gebührenbescheid gilt als zugestellt, wenn seit 
dem Tag der Bekanntmachung bzw. seit der Ver-
öffentlichung der Benachrichtigung zwei Wochen 
vergangen sind (§ 10 Abs. 2 letzter Satz LZG 
NRW). 
 
Nach Zustellung kann der Betroffene gegen den 
Gebührenbescheid innerhalb eines Monats Klage 
erheben. Der Gebührenbescheid kann von dem 
Betroffenen beim Bürgeramt Mülheim an der 
Ruhr, Löhstr. 22 – 26, Zimmer 209, eingesehen 
werden. 
 
 Mülheim an der Ruhr, den 15.03.2013 
 
 Die Oberbürgermeisterin 
 I. A. 
 
 L a u t e r f e l d 
 
 
 
Öffentliche Zustellung eines Gebührenbescheides 

 
Der gegen Esam Ibrahim, unter Aktenzeichen 
33.1.02 / MH-KY681 am 12.03.2013 erlassene 
Gebührenbescheid kann nicht zugestellt werden, 
weil der Betroffene nach unbekannt verzogen ist. 
 
Der Gebührenbescheid wird hiermit gemäß § 1 
Landeszustellungsgesetz (LZG NRW) in Ver-
bindung mit § 10 LZG NRW öffentlich zugestellt. 
Es werden damit Fristen in Gang gesetzt, nach 
deren Ablauf Rechtsverluste drohen können. Der 
Gebührenbescheid gilt als zugestellt, wenn seit 
dem Tag der Bekanntmachung bzw. seit der Ver-
öffentlichung der Benachrichtigung zwei Wochen 
vergangen sind (§ 10 Abs. 2 letzter Satz LZG 
NRW). 
 
Nach Zustellung kann der Betroffene gegen den 
Gebührenbescheid innerhalb eines Monats Klage 
erheben. Der Gebührenbescheid kann von dem 
Betroffenen beim Bürgeramt Mülheim an der 

Ruhr, Löhstr. 22 – 26, Zimmer 209, eingesehen 
werden. 
 
 Mülheim an der Ruhr, den 19.03.2013 
 
 Die Oberbürgermeisterin 
 I. A. 
 
 L a u t e r f e l d 
 
 
 
Öffentliche Zustellung eines Gebührenbescheides 

 
Der gegen Esam Ibrahim, unter Aktenzeichen 
33.1.02 / MH-KY780 am 12.03.2013 erlassene 
Gebührenbescheid kann nicht zugestellt werden, 
weil der Betroffene von Amts wegen abgemeldet 
ist. 
 
Der Gebührenbescheid wird hiermit gemäß § 1 
Landeszustellungsgesetz (LZG NRW) in Ver-
bindung mit § 10 LZG NRW öffentlich zugestellt. 
Es werden damit Fristen in Gang gesetzt, nach 
deren Ablauf Rechtsverluste drohen können. Der 
Gebührenbescheid gilt als zugestellt, wenn seit 
dem Tag der Bekanntmachung bzw. seit der Ver-
öffentlichung der Benachrichtigung zwei Wochen 
vergangen sind (§ 10 Abs. 2 letzter Satz LZG 
NRW). 
Nach Zustellung kann der Betroffene gegen den 
Gebührenbescheid innerhalb eines Monats Klage 
erheben. Der Gebührenbescheid kann von dem 
Betroffenen beim Bürgeramt Mülheim an der 
Ruhr, Löhstr. 22 – 26, Zimmer 209, eingesehen 
werden. 
 
 Mülheim an der Ruhr, den 19.03.2013 
 
 Die Oberbürgermeisterin 
 I. A. 
 
 L a u t e r f e l d 
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Öffentliche Zustellung eines 
Gewerbesteuerbescheides 

 
Der Gewerbesteuerbescheid für das Veranla-
gungsjahr 2010 und die Vorauszahlung 2013 
vom 17.01.2013 mit dem aktenzeichen 20-
31/2475161000006 für die Firma RANA 
Immobilien GmbH & Co. KG, Cheruskerstr. 11, 
45479 Mülheim an der Ruhr kann nicht zugestellt 
werden, da die aktuelle Firmenanschrift der 
Steuerpflichtigen  nicht zu ermitteln ist. 
Der Bescheid wird deshalb hierdurch gemäß § 1 
des Landeszustellungsgesetzes in Verbindung mit 
§ 10 des Verwaltungszustellungsgesetzes 
öffentlich zugestellt. Der Bescheid kann von den 
Betroffenen beim Zentralen Finanzmanagement, 
Abteilung Gemeindesteuern, Am Rathaus 1, 
45468 Mülheim an der Ruhr, Zimmer B.93, 
eingesehen werden. 
 
 Mülheim an der Ruhr, den 31.03.2013  
 
 Die Oberbürgermeisterin 
 I. A. 
 
 F r e y e r 
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B e k a n n t m a c h u n g 
 

Einleitung eines Verfahrens zur Aufstellung des 

 Bebauungsplanes „Rudolf-Harbig-Straße – U 21“ 

 

vom 18.03.2013 

 

I      

 

Der Planungsausschuss hat in seiner Sitzung am 19.02.2013 folgende Beschlüsse gefasst: 

 

„Der Planungsausschuss beschließt gemäß § 2 Abs. 1 BauGB die Aufstellung des Bebauungsplanes 

„Rudolf-Harbig-Straße – U 21“; der Bereich ist in dem zur Vorlage gehörenden Zielplan (Anlage 2) ge-

kennzeichnet. 

 

Der Planungsausschuss beschließt die Durchführung der frühzeitigen Öffentlichkeitsbeteiligung gemäß § 3 

Abs. 1 BauGB für die Dauer von vier Wochen. Hierzu wird den Bürgerinnen und Bürgern Gelegenheit zur 

Information und zu Einzelgesprächen gegeben. 

Die Anhörung der Bürgerinnen und Bürger ist zusätzlich im Rahmen einer Öffentlichkeitsversammlung 

durchzuführen. 

Ziele und Zwecke der Planung sowie der Zeitraum der Öffentlichkeitsbeteiligung werden im Amtsblatt be-

kannt gemacht. 

Die Unterlagen sind für einen Zeitraum von vier Wochen im Technischen Rathaus (HBP 5) auszuhängen. 

Die Verwaltung wird eine Zusammenfassung der frühzeitigen Öffentlichkeitsbeteiligung den Mitgliedern 

der Bezirksvertretung und des Planungsausschusses im Rahmen des Beschlusses zur öffentlichen Aus-

legung zuleiten. 

 

Die Verwaltung wird beauftragt,  einen unter Berücksichtigung der Erkenntnisse der frühzeitigen 

Öffentlichkeitsbeteiligung sowie der Ergebnisse der frühzeitigen Beteiligung der Behörden und sonstigen 

Träger öffentlicher Belange erarbeiteten Bebauungsplanentwurf dem Planungsausschuss zum Auslegungs-

beschluss vorzulegen. 

 

Die Entscheidung über die Zulässigkeit von Vorhaben im Gebiet des vorgesehenen Bebauungsplanes ist 

gemäß § 15 BauGB auszusetzen, soweit zu befürchten ist, dass die Durchführung der Planung durch das 

Vorhaben unmöglich gemacht oder wesentlich erschwert werden würde.“ 
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II 

 

Ein Lageplan mit Darstellung des vorgesehenen Geltungsbereiches des Bebauungsplanes wird unter Dar-

legung der Planungsziele gleichzeitig veröffentlicht. 

 

 

III 

 

Bekanntmachungsanordnung: 

Die vorstehenden Beschlüsse werden hiermit gemäß § 2 Absatz 1 Satz 2 des Baugesetzbuches in der 

Fassung der Bekanntmachung vom 23.09.2004 (BGBl. I S. 2414), zuletzt geändert durch das Gesetz vom 

22.07.2011 (BGBl. I S. 1509) in Verbindung mit § 52 Abs. 2 der Gemeindeordnung für das Land Nord-

rhein-Westfalen in der Fassung der Bekanntmachung vom 14.07.1994 (GV. NRW. S. 666), zuletzt ge-

ändert durch Gesetz vom 23.10.2012 (GV. NRW. S. 474) und § 2 Abs. 4 Nr. 1 der Bekanntmachungsver-

ordnung (BekanntmVO), öffentlich bekannt gemacht. 

 

Gemäß § 2 Abs. 4 Nr. 3 der BekanntmVO i.V.m. § 7 Abs. 6 GO wird darauf hingewiesen, dass eine Ver-

letzung von Verfahrens- oder Formvorschriften der Gemeindeordnung für das Land Nordrhein-Westfalen 

(GO NRW) beim Zustandekommen dieser Beschlüsse nach Ablauf eines Jahres nicht mehr geltend ge-

macht werden kann, es sei denn 

 

a) eine vorgeschriebene Genehmigung fehlt oder ein vorgeschriebenes Anzeigeverfahren wurde nicht 

durchgeführt, 

 

b) diese Beschlüsse sind nicht ordnungsgemäß öffentlich bekannt gemacht worden, 

 

c) die Oberbürgermeisterin hat die Beschlüsse des Planungsausschusses vorher beanstandet oder 

 

d) der Form- oder Verfahrensmangel ist gegenüber der Stadt Mülheim an der Ruhr vorher  

gerügt und dabei ist die verletzte Rechtsvorschrift und die Tatsache bezeichnet worden, 

die den Mangel ergibt. 

 
  
 Mülheim an der Ruhr, den 18.03.2013 
  
 Die Oberbürgermeisterin 
 
 D a g m a r  M ü h l e n f e l d 
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B e k a n n t m a c h u n g 
 

Öffentlichkeitsbeteiligung für den Bebauungsplan „Rudolf-Harbig-Straße – U 21“ 
 
 
 

I 
 
Der Planungsausschuss hat in seiner Sitzung am 19.02.2013 beschlossen, bei der Öffentlichkeitsbe-

teiligung gemäß § 3 Abs. 1 des Baugesetzbuches (BauGB) für den Bebauungsplan „Rudolf-Harbig-Straße 

– U 21“ folgende in Zeichnung und Text angegebenen allgemeinen Ziele und Zwecke der Planung 

öffentlich darzulegen: 

 

 

Durch die geplante Verlagerung der Sportanlage soll, in Anlehnung an das direkte Umfeld, die Fläche für 

eine Wohnbebauung entwickelt werden.  

Das städtebauliche Konzept sieht eine architektonische Gliederung des Plangebietes durch verschiedene 

Bautypen vor.  

Im westlichen Planbereich, in Anlehnung an die bereits vorhandenen Bebauungsstrukturen an der Paul-

Kosmalla-Straße, soll ein allgemeines Wohngebiet entstehen. Hier ist ein dreigeschossiges Mehrfamilien-

haus geplant.  

Im östlichen Teilbereich soll ein reines Wohngebiet mit ca. 33 Einfamilienhäusern in aufgelockerter Bau-

weise und in Form von zweigeschossigen Einzel- und Doppelhäusern sowie Hausgruppen entstehen.  

Zwischen dem allgemeinen und dem reinen Wohngebiet soll zur räumlichen Gliederung der beiden Bau-

gebiete eine öffentliche Grünfläche mit integriertem Spielplatz entstehen.  
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II 
 

Aushang und Beteiligung der Öffentlichkeit 
 
 
Zeichnung und Text über die allgemeinen Ziele und Zwecke und voraussichtlichen Auswirkungen der 

Planung werden in der Zeit vom 08.04.2013 bis 06.05.2013 einschließlich im Amt für Stadtplanung, 

Bauaufsicht und Stadtentwicklung ausgehängt. 

 

Zur Beteiligung der Öffentlichkeit stehen 

 

montags bis mittwochs von 8.00 Uhr bis 16.00 Uhr  

donnerstags von 8.00 Uhr bis 17.00 Uhr 

sowie freitags von 8.00 Uhr bis 12.30 Uhr  

 

Dienstkräfte des Amtes für Stadtplanung, Bauaufsicht und Stadtentwicklung im Technischen Rathaus, 

Hans-Böckler-Platz 5, 19. Etage – linke Flurseite, zur Verfügung 

 

Bis zum Ende der Frist können Einzelgespräche geführt und etwaige Äußerungen zur Niederschrift vor-

getragen werden. 

Bei Bedarf können unter der Tel.: 0208 / 455 – 6100 weitere Termine vereinbart werden. 

 

Schriftliche Äußerungen können bis zum Ende des für die Anhörung festgelegten Zeitraumes an die Ober-

bürgermeisterin (Amt für Stadtplanung, Bauaufsicht und Stadtentwicklung) gerichtet werden. 

 

Nähere Einzelheiten zur Planung können ab dem 08.04.2013 auch im Internet unter www.muelheim-

ruhr.de abgerufen werden. 

 

 Mülheim an der Ruhr, den 18.03.2013 
 
 Die Oberbürgermeisterin 
 
 D a g m a r  M ü h l e n f e l d 
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III 
 

Einladung zur Öffentlichkeitsversammlung 
 
Der Planungsausschuss hat beschlossen, die Anhörung der Öffentlichkeit im Rahmen einer Öffentlichkeits-

versammlung durchzuführen.  

 

Diese Öffentlichkeitsversammlung findet am Montag, den 15.04.2013, ab 18.30 Uhr, im Gemeindesaal der 

Kath. Kirchengemeinde St. Joseph, Hingbergstr. 389, 45472 Mülheim an der Ruhr, statt.  

Hierzu lade ich alle interessierten Bürgerinnen und Bürger ein. 

 

In dieser Öffentlichkeitsversammlung werden von der Verwaltung die Planungsziele erläutert, sowie 

Fragen beantwortet und Äußerungen der Öffentlichkeit entgegen genommen. 

 

 Mülheim an der Ruhr, den 18.03.2013 
 
 Der Bezirksbürgermeister der Bezirksvertretung 1 
 
 A r n o l d  F e s s e n  
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B e k a n n t m a c h u n g 
 

Einleitung eines Verfahrens zur Aufstellung des 
vorhabenbezogenen Bebauungsplanes „Wohnen im Dichterviertel II – S 14 (v)“  

 
 

vom 18.03.2013 
 
 

I      
 
Der Planungsausschuss hat in seiner Sitzung am 19.02.2013 folgende Beschlüsse gefasst: 
 
„Der Planungsausschuss beschließt gemäß § 2 Abs. 1 BauGB die Aufstellung des vorhabenbezogenen Be-

bauungsplanes  „Wohnen im Dichterviertel II – S 14 (v)“; der Bereich ist in dem zur Vorlage gehörenden 

Vorhaben- und Erschließungsplan (Anlage 2) gekennzeichnet. 

 

Der Planungsausschuss nimmt weiterhin zur Kenntnis, dass im Geltungsbereich des vorhabenbezogenen 

Bebauungsplanes „Wohnen im Dichterviertel II – S 14 (v)“ städtebauliche Festsetzungen durch den vor-

habenbezogenen Bebauungsplan „Wohnen im Dichterviertel – S 14(v) vom 31.07.2000 bestehen. Mit 

Rechtskraft des vorhabenbezogenen Bebauungsplanes „Wohnen im Dichterviertel II – S 14(v)“ sollen 

diese Festsetzungen aufgehoben werden, soweit sie durch den Geltungsbereich erfasst sind. 

Die erforderliche Aufhebung wird im Zusammenhang mit dem Satzungsbeschluss durch den Rat der Stadt 

beschlossen. 

 

Unter Berücksichtigung der Erkenntnisse der frühzeitigen Öffentlichkeitsbeteiligung sowie der Ergebnisse 

der Beteiligung der Behörden und sonstigen Träger öffentlicher Belange erarbeitet der Investor den Ent-

wurf eines vorhabenbezogenen Bebauungsplanes. Die Verwaltung wird beauftragt, den Planentwurf nach 

verwaltungsinterner Abstimmung dem Planungsausschuss zum Auslegungsbeschluss vorzulegen. 

 

Die Entscheidung über die Zulässigkeit von Vorhaben im Gebiet des vorhabenbezogenen Bebauungsplanes 

ist gemäß § 15 BauGB auszusetzen, soweit zu befürchten ist, dass die Durchführung der Planung durch 

das Vorhaben unmöglich gemacht oder wesentlich erschwert werden würde.“ 

 

 

II 

 
Ein Lageplan mit Darstellung des vorgesehenen Geltungsbereiches des vorhabenbezogenen Bebauungs-
planes wird unter Darlegung der Planungsziele gleichzeitig veröffentlicht. 
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III 

 

Bekanntmachungsanordnung: 

Die vorstehenden Beschlüsse werden hiermit gemäß § 2 Absatz 1 Satz 2 des Baugesetzbuches in der 

Fassung der Bekanntmachung vom 23.09.2004 (BGBl. I S. 2414), zuletzt geändert durch das Gesetz vom 

22.07.2011 (BGBl. I S. 1509) in Verbindung mit § 52 Abs. 2 der Gemeindeordnung für das Land Nord-

rhein-Westfalen in der Fassung der Bekanntmachung vom 14.07.1994 (GV. NRW. S. 666), zuletzt ge-

ändert durch Gesetz vom 23.10.2012 (GV. NRW. S. 474) und § 2 Abs. 4 Nr. 1 der Bekanntmachungsver-

ordnung (BekanntmVO), öffentlich bekannt gemacht. 

 

Gemäß § 2 Abs. 4 Nr. 3 der BekanntmVO i.V.m. § 7 Abs. 6 GO wird darauf hingewiesen, dass eine Ver-

letzung von Verfahrens- oder Formvorschriften der Gemeindeordnung für das Land Nordrhein-Westfalen 

(GO NRW) beim Zustandekommen dieser Beschlüsse nach Ablauf eines Jahres nicht mehr geltend ge-

macht werden kann, es sei denn 

 

eine vorgeschriebene Genehmigung fehlt oder ein vorgeschriebenes Anzeigeverfahren wurde nicht durch-

geführt, 

 

diese Beschlüsse sind nicht ordnungsgemäß öffentlich bekannt gemacht worden, 

 

die Oberbürgermeisterin hat die Beschlüsse des Planungsausschusses vorher beanstandet oder 

 

der Form- oder Verfahrensmangel ist gegenüber der Stadt Mülheim an der Ruhr vorher  

gerügt und dabei ist die verletzte Rechtsvorschrift und die Tatsache bezeichnet worden, 

die den Mangel ergibt. 

 

  Mülheim an der Ruhr, den 18.03.2013 
   
  Die Oberbürgermeisterin 
 
  Dagmar Mühlenfeld 



 

 
 
 

116 
 
 
 

B e k a n n t m a c h u n g 
 

Öffentlichkeitsbeteiligung für den 

Vorhabenbezogenen Bebauungsplan „Wohnen im Dichterviertel II – S 14(v)“ 

 
 
 

I 
 
Der Planungsausschuss hat in seiner Sitzung am 19.02.2013 beschlossen, bei der Öffentlichkeitsbe-

teiligung gemäß § 3 Abs. 1 des Baugesetzbuches (BauGB) für den vorhabenbezogenen Bebauungsplan 

„Wohnen im Dichterviertel II – S 14(v)“ folgende in Zeichnung und Text angegebenen allgemeinen Ziele 

und Zwecke der Planung öffentlich darzulegen: 

 

Ziel: 

Realisierung eines neuen Wohnquartiers als Gemeinschaftsanlage mit 48 Kettenhäusern und Tiefgarage.
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II 
 

Aushang und Beteiligung der Öffentlichkeit 
 
 
Zeichnung und Text über die allgemeinen Ziele und Zwecke und voraussichtlichen Auswirkungen der 

Planung werden in der Zeit vom 08.04.2013 bis 06.05.2013 einschließlich im Amt für Stadtplanung, 

Bauaufsicht und Stadtentwicklung ausgehängt. 

 

Zur Beteiligung der Öffentlichkeit stehen 

 

montags bis mittwochs von 8.00 Uhr bis 16.00 Uhr  

donnerstags von 8.00 Uhr bis 17.00 Uhr 

sowie freitags von 8.00 Uhr bis 12.30 Uhr  

 

 

Dienstkräfte des Amtes für Stadtplanung, Bauaufsicht und Stadtentwicklung im Technischen Rathaus, 

Hans-Böckler-Platz 5, 19. Etage – linke Flurseite (Ort des Aushangs der Pläne), zur Verfügung. 

Bis zum Ende der Frist können Einzelgespräche geführt und etwaige Äußerungen zur Niederschrift vor-

getragen werden. 

Bei Bedarf können unter der Tel.: 0208 / 455 – 6100 weitere Termine vereinbart werden. 

 

Schriftliche Äußerungen können bis zum Ende des für die Anhörung festgelegten Zeitraumes an die Ober-

bürgermeisterin (Amt für Stadtplanung, Bauaufsicht und Stadtentwicklung) gerichtet werden. 

 

Nähere Einzelheiten zur Planung können ab dem 08.04.2013 auch im Internet unter www.muelheim-

ruhr.de abgerufen werden. 

 
  Mülheim an der Ruhr, den 18.03.2013 
 
  Die Oberbürgermeisterin 
 

Dagmar Mühlenfeld 
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III 
 

Einladung zur Öffentlichkeitsversammlung 
 
Der Planungsausschuss hat beschlossen, die Anhörung der Öffentlichkeit im Rahmen einer Öffentlichkeits-

versammlung durchzuführen. 

 

Diese Öffentlichkeitsversammlung findet am Montag, den 22.04.2013, ab 18.30 Uhr, in der Max-Kölges-

Schule am Dichterviertel, Bruchstraße 87, 45468 Mülheim an der Ruhr, statt, 

 

Hierzu lade ich alle interessierten Bürgerinnen und Bürger ein. 

 

In dieser Öffentlichkeitsversammlung werden von der Verwaltung die Planungsziele erläutert, sowie 

Fragen beantwortet und Äußerungen der Öffentlichkeit entgegen genommen. 

 

 Mülheim an der Ruhr, den 18.03.2013 
 
 Der Bezirksbürgermeister der Bezirksvertretung 1 
 
 Arnold Fessen 
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B e k a n n t m a c h u n g 
 
 

Einleitung eines Verfahrens zur Aufstellung des 

 Bebauungsplanes „Schlippenweg/Zeppelinstraße – G 15“ 

 
vom 18.03.2013 

 
 

I      
 
Der Planungsausschuss hat in seiner Sitzung am 20.11.2012 folgenden Beschluss gefasst: 
 
„Der Planungsausschuss beschließt den Bebauungsplan „Schlippenweg/Zeppelinstraße – G 15“ gemäß § 2 
Abs. 1 BauGB aufzustellen“ 
 
 
 

 
II 

 
Der Geltungsbereich des Bebauungsplanes ist aus dem gleichzeitig veröffentlichten Plan zu erkennen.  
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III 

 
Bekanntmachungsanordnung: 

Der vorstehende Beschluss wird hiermit gemäß § 2 Absatz 1 Satz 2 des Baugesetzbuches in der Fassung 

der Bekanntmachung vom 23.09.2004 (BGBl. I S. 2414), zuletzt geändert durch das Gesetz vom 

22.07.2011 (BGBl. I S. 1509) in Verbindung mit § 52 Abs. 2 der Gemeindeordnung für das Land Nord-

rhein-Westfalen in der Fassung der Bekanntmachung vom 14.07.1994 (GV. NRW. S. 666), zuletzt ge-

ändert durch Gesetz vom 23.10.2012 (GV. NRW. S. 474) und § 2 Abs. 4 Nr. 1 der Bekanntmachungsver-

ordnung (BekanntmVO), öffentlich bekannt gemacht. 

 

Gemäß § 2 Abs. 4 Nr. 3 der BekanntmVO i.V.m. § 7 Abs. 6 GO wird darauf hingewiesen, dass eine Ver-

letzung von Verfahrens- oder Formvorschriften der Gemeindeordnung für das Land Nordrhein-Westfalen 

(GO NRW) beim Zustandekommen dieses Beschlusses nach Ablauf eines Jahres nicht mehr geltend ge-

macht werden kann, es sei denn 

 

e) eine vorgeschriebene Genehmigung fehlt oder ein vorgeschriebenes Anzeigeverfahren wurde nicht 

durchgeführt, 

 

f) dieser Beschluss ist nicht ordnungsgemäß öffentlich bekannt gemacht worden, 

 

g) die Oberbürgermeisterin hat den Beschluss des Planungsausschusses vorher beanstandet oder 

 

h) der Form- oder Verfahrensmangel ist gegenüber der Stadt Mülheim an der Ruhr vorher  

gerügt und dabei ist die verletzte Rechtsvorschrift und die Tatsache bezeichnet worden, 

die den Mangel ergibt. 

 
 Mülheim an der Ruhr, den 18.03.2013 
 
 Die Oberbürgermeisterin 
 
 Dagmar Mühlenfeld 
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Widmungsverfügung 

Gemäß § 6 des Straßen- und Wegegesetzes des Landes Nordrhein -Westfalen (StrWG NRW) in der 

Fassung der Bekanntmachung vom 23.09.1995 (GV NRW S. 1028, 1996 S. 81, 141, 216, 355, 2007 S. 

327); zuletzt geändert durch Artikel 1 des Gesetzes vom 22.12.2011 (GV. NRW. S. 731) wird die Stich-

straße „Alte Straße“ in der im zugehörigen Widmungsplan schraffiert gekennzeichneten Erstreckung 

mit sofortiger Wirkung dem öffentlichen Anliegerverkehr (Fahrzeug- und Fußgängerverkehr) gewidmet.   

 

Straßengruppe:  Gemeindestraße 

Straßenuntergruppe:  Anliegerstraße 

 

Rechtsbehelfsbelehrung: 

Gegen die Widmungsverfügung kann innerhalb eines Monats nach Bekanntgabe Klage erhoben werden. 

Die Klage ist beim Verwaltungsgericht in 40213 Düsseldorf, Bastionstraße 39, schriftlich einzureichen 

oder zur Niederschrift des Urkundsbeamten der Geschäftsstelle zu erklären. 

 

Hinweise: 

Die Klage ist gegen die Stadt Mülheim an der Ruhr zu richten. Sollte die Klagefrist durch das Verschulden 

einer bevollmächtigten Person versäumt werden, so würde deren Verschulden der/dem Klageerhebenden 

zugerechnet. Die Klage kann auch in elektronischer Form nach Maßgabe der Verordnung über den 

elektronischen Rechtsverkehr bei den Verwaltungsgerichten und Finanzgerichten im Lande Nordrhein-

Westfalen-ERVVO VG/FG eingereicht werden. Falls die Klage schriftlich erhoben wird, empfiehlt es sich, 

ihr zwei Abschriften beizufügen. Die Begründung der Widmungsverfügung kann im Technischen Rathaus 

der Stadt Mülheim an der Ruhr, Amt für Verkehrswesen und Tiefbau, Hans-Böckler-Platz 5, Zimmer 

10.21, eingesehen werden. 

 

Bestimmung des Zeitpunktes der Bekanntgabe der Widmungsverfügung 

Gemäß § 41 Absatz 4 des Verwaltungsverfahrensgesetzes für das Land Nordrhein- Westfalen in der 

Fassung der Bekanntmachung vom 12.11.1999 (GV. NRW. S. 602); zuletzt geändert durch Artikel 1 des 

Gesetzes vom 17.12.2009 (GV. NRW. S. 861), gilt die Widmungsverfügung an dem auf die Bekannt-

machung folgenden Tag als bekannt gegeben. 

 

 Mülheim an der Ruhr, den  18.03.2013 
 
 Die Oberbürgermeisterin 
 I. A. 
 
 K e r l i s c h 
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Widmungsverfügung 

Gemäß § 6 des Straßen- und Wegegesetzes des Landes Nordrhein -Westfalen (StrWG NRW) in der 

Fassung der Bekanntmachung vom 23.09.1995 (GV NRW S. 1028, 1996 S. 81, 141, 216, 355, 2007 S. 

327); zuletzt geändert durch Artikel 1 des Gesetzes vom 22.12.2011 (GV. NRW. S. 731) wird die 

„Holde Straße“ sowie der Stichweg „Wöllenbeck“ in der im zugehörigen Widmungsplan schraffiert 

gekennzeichneten Erstreckung mit sofortiger Wirkung dem öffentlichen Anliegerverkehr (Fahrzeug- und 

Fußgängerverkehr) gewidmet.   

 

Straßengruppe:  Gemeindestraßen 

Straßenuntergruppe:  Anliegerstraßen 

 

Rechtsbehelfsbelehrung: 

Gegen die Widmungsverfügung kann innerhalb eines Monats nach Bekanntgabe Klage erhoben werden. 

Die Klage ist beim Verwaltungsgericht in 40213 Düsseldorf, Bastionstraße 39, schriftlich einzureichen 

oder zur Niederschrift des Urkundsbeamten der Geschäftsstelle zu erklären. 

 

Hinweise: 

Die Klage ist gegen die Stadt Mülheim an der Ruhr zu richten. Sollte die Klagefrist durch das Verschulden 

einer bevollmächtigten Person versäumt werden, so würde deren Verschulden der/dem Klageerhebenden 

zugerechnet. Die Klage kann auch in elektronischer Form nach Maßgabe der Verordnung über den 

elektronischen Rechtsverkehr bei den Verwaltungsgerichten und Finanzgerichten im Lande Nordrhein-

Westfalen-ERVVO VG/FG eingereicht werden. Falls die Klage schriftlich erhoben wird, empfiehlt es sich, 

ihr zwei Abschriften beizufügen. Die Begründung der Widmungsverfügung kann im Technischen Rathaus 

der Stadt Mülheim an der Ruhr, Amt für Verkehrswesen und Tiefbau, Hans-Böckler-Platz 5, Zimmer 

10.21, eingesehen werden. 

 

Bestimmung des Zeitpunktes der Bekanntgabe der Widmungsverfügung 

Gemäß § 41 Absatz 4 des Verwaltungsverfahrensgesetzes für das Land Nordrhein- Westfalen in der 

Fassung der Bekanntmachung vom 12.11.1999 (GV. NRW. S. 602); zuletzt geändert durch Artikel 1 des 

Gesetzes vom 17.12.2009 (GV. NRW. S. 861), gilt die Widmungsverfügung an dem auf die Bekannt-

machung folgenden Tag als bekannt gegeben. 

 

 Mülheim an der Ruhr, den  19.03.2013 
 
 Die Oberbürgermeisterin 
 I. A. 
 
 K e r l i s c h  
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